
 

Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  

www.bundesfinanzministerium.de
 

   

 

  

      

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  Nur per E-Mail  

 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.  
 
Zentralverband des deutschen Handwerks e. V.  
 

Bundesverband Deutscher Banken e. V.  

 

Handelsverband Deutschland (HDE) e. V. 

 

Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 

 

Bundesvereinigung der Deutschen  

Arbeitgeberverbände e. V. 

 

Gesamtverband der Deutschen  

Versicherungswirtschaft e. V. 

 

Bundesverband Großhandel, Außenhandel, 

Dienstleistungen e. V.  

 
z. Hd. Frau Daniela Karbe-Gessler 
 

steuern@dihk.de 

 

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

  BEARBEITET VON Gerbrand 

  REFERAT/PROJEKT IV C 5 

  TEL +49 (0) 30 18 682-1507 (oder 682-0) 

  FAX +49 (0) 30 18 682-0000 

  E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 

  DATUM 5. November 2015 

     

   
 

  
BETREFF Bestätigung von Rechtsansichten betreffend das Reisekostenrecht; 

  Ihr Schreiben vom 20. April 2015 
   

BEZUG Mein Schreiben vom 19. Mai 2015 
   

GZ IV C 5 - S 2353/15/10002 
DOK 2015/0602662 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

 



 
Seite 2 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit o.g. Schreiben haben sie unter anderem auch zur Anwendung der sog. „Kürzung der Kür-

zung“ um Bestätigung der nachfolgenden Auffassung gebeten: 

 

„Aufwendungen trotz einer arbeitgeberveranlassten Mahlzeit können mittels Kürzung der 

Kürzung berücksichtigt werden. 
 

In der Praxis tauchen Fälle auf, in denen eine arbeitgeberveranlasste Mahlzeit nach den 

Voraussetzungen vorliegt, die die Arbeitnehmer aus den verschiedensten Gründen nicht ein-

nehmen. Im Regelfall ist davon auszugehen, dass der Arbeitgeber eine Mahlzeit zur Verfü-

gung stellt und die Kosten dafür trägt, um den Arbeitnehmer auch tatsächlich zu verpflegen. 

Aus diesem Grund wurde die typisierende Kürzung der Verpflegungspauschale auch als 

Grundfall im Gesetz angelegt. Entstehen dem Arbeitnehmer ausnahmsweise dennoch einmal 

Aufwendungen für die vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit, so ist im Gesetz die sog. Kürzung 

der Kürzung als Korrektiv vorgesehen: 

 

Der Arbeitnehmer nimmt die vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit nicht ein, sondern bestellt 

zusätzlich eine Mahlzeit auf eigene Rechnung; es liegt eine Mahlzeitengestellung vor, aber es 

kann eine Kürzung der Kürzung der Pauschale vorgenommen werden, um den durch die auf 

eigene Rechnung bestellte Mahlzeit entstandenen Betrag, max. bis zur Höhe der Kürzung: Die 

Aufwendungen für die Mahlzeit müssen nachgewiesen werden. Die Kürzung der Kürzung 

kann auch im Wege des Werbungskostenabzugs geltend gemacht werden.“ 

 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder kann ich Ihnen auf Ihre Frage 

zur Anwendung der Kürzung der Kürzung nun Folgendes mitteilen: 

 

Anwendung der Kürzung der Kürzung: 
 

Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer anstelle einer nicht eingenommenen, von ihm zur 

Verfügung gestellten Mahlzeit eine weitere gleichartige Mahlzeit im Rahmen der 60 Euro-

Grenze (§ 8 Absatz 2 Satz 8 EStG) nach den Grundsätzen der Rz. 64 und 71 des BMF-

Schreibens vom 24. Oktober 2014 BStBl I S. 1412 zur Verfügung stellen (arbeitsrechtliche 

Erstattung und Belegvorlage beim Arbeitgeber). 

 

Sofern der Arbeitnehmer für eine solche weitere vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit eine Zu-

zahlung zu leisten hat, kommt eine Kürzung der Kürzung nach den Grundsätzen der Rz. 70 ff. 

des BMF-Schreibens vom 24. Oktober 2014 BStBl I S. 1412 in Betracht. 

 



 
Seite 3 Ein Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers bei seiner Einkommensteuerveranlagung durch 

die Vorlage von Belegen für eine anstelle der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 

Mahlzeit auf eigene Veranlassung eingenommene Verpflegung ist ausgeschlossen. Hier bleibt 

es bei der typisierenden Kürzung (§ 9 Absatz 4a Satz 8 EStG) der steuerlichen Verpflegungs-

pauschalen. 

 

Beispiel 1: 
Arbeitnehmer A verschläft auf dem vom Arbeitgeber gebuchten Flug das Frühstück. Nach 

seiner Ankunft nimmt er ein Frühstück zum Preis von 16 Euro im Flughafenrestaurant ein. Er 

reicht die Frühstücksrechnung beim Arbeitgeber ein und erhält die Kosten in voller Höhe er-

stattet. Damit wird auch das zweite Frühstück vom Arbeitgeber gestellt. 

 

Die Verpflegungspauschale ist wie folgt zu berechnen: 

Anreisetag        12,00 Euro 

Kürzung für gestelltes Frühstück insgesamt    - 4,80 Euro 

 

verbleibende steuerfreie Verpflegungspauschale      7,20 Euro 

 

Abwandlung 1: 
A reicht die Frühstücksrechnung beim Arbeitgeber ein, der verlangt nun allerdings für das 

zweite Frühstück von A ein Entgelt in Höhe von 6 Euro. Der Arbeitgeber verrechnet die 

Kostenerstattung für das zweite Frühstück mit dem geforderten Entgelt und erstattet den über-

steigenden Betrag von 10 Euro. 

 

Anreisetag         12,00 Euro 

Kürzung für gestelltes Frühstück (4,80 Euro - 6,00 Euro)  - 0,00 Euro 

 

verbleibende steuerfreie Verpflegungspauschale    12,00 Euro 

 

Abwandlung 2: 
A reicht die Frühstücksrechnung beim Arbeitgeber ein, der verlangt nun für das zweite Früh-

stück von A ein Entgelt in Höhe von 16 Euro. Der Arbeitgeber verrechnet die Kostenerstat-

tung für das zweite Frühstück mit dem geforderten Entgelt in gleicher Höhe. 

 

Anreisetag         12,00 Euro 

Kürzung für gestelltes Frühstück  (4,80 Euro - 16,00 Euro)  - 0,00 Euro 

 

verbleibende steuerfreie Verpflegungspauschale    12,00 Euro 

 

 



 
Seite 4 Beispiel 2: 

Der Arbeitnehmer A nimmt an einer von seinem Arbeitgeber gebuchten eintägigen Fortbil-

dungsveranstaltung von mehr als 8 Stunden Dauer teil. In der Tagungsgebühr ist ein Mittag-

essen zum Preis von 30 Euro enthalten. Der Arbeitnehmer A verzichtet auf die Einnahme die-

ses Essens und nimmt stattdessen in der Mittagspause in einem nahe gelegenen Restaurant 

eine Mahlzeit zum Preis von 25 Euro ein, die ihm von seinem Arbeitgeber gegen Einreichung 

der Rechnung vollständig erstattet wird. 

 

Verpflegungspauschale        12,00 Euro 

Kürzung für gestelltes Mittagessen (zum Preis von insgesamt 55 Euro)    9,60 Euro 

verbleibende steuerfreie Verpflegungspauschale       2,40 Euro 

 

Abwandlung: 
Der Preis der im Restaurant eingenommenen Mahlzeit beträgt 35 Euro, die der Arbeitgeber in 

voller Höhe gegen Einreichung der Rechnung übernimmt. 

 

Verpflegungspauschale        12,00 Euro 

Eine Kürzung der Verpflegungspauschale unterbleibt, da der Preis für die 

gestellten Mittagessen (30 Euro + 35 Euro) insgesamt 60 Euro übersteigt. 

Die steuerfreie Verpflegungspauschale beträgt unverändert   12,00 Euro. 

 

Die vom Arbeitgeber getragenen Aufwendungen für die gestellten Mittagessen sind in Höhe 

von 65 Euro lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn, der mit einem Teilbetrag von 12 Euro nach 

§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG pauschal besteuert werden kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Poppenberg 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 


